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	Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK






	





Fragebogen zur Vernehmlassung
Änderung der Verkehrsregelnverordnung bezüglich Ausnahmen vom Sonntags- und Nachtfahrverbot, Bewilligungen für Ausnahmetransporte und motorsportliche Veranstaltungen sowie Teilinkraftsetzung einer Änderung des Strassenverkehrsgesetzes



Stellungnahme eingereicht durch:
	[bookmark: Kontrollkästchen4]|X| Kanton |_| Verband |_| Organisation |_| Weitere interessierte Kreise

	Absender:
Kanton Obwalden
Sicherheits- und Sozialdepartement
Enetriederstrasse 1
6060 Sarnen



	Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am 12. September 2025 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch


|_|



Fragen

Teilrevision VRV

	1. Sind Sie mit der Ergänzung der Möglichkeit von Dauerbewilligungen für Ausnahmefahrzeuge und -transporte auf Nationalstrassen einverstanden (Art. 78 Abs. 2 Bst. g E-VRV)?

	
	[bookmark: Kontrollkästchen1]|X| JA 
	|_| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
Ausnahmetransporte mit seitlichem Überhang oder Überlänge beanspruchen erweiterte Verkehrsflächen, welche im Tagverkehr auf Grund der Verkehrsbelastungen oft schwer oder gar nicht zur Verfügung stehen. Anstelle von Sperrzeiten auf gewissen Abschnitten wäre eine Erleichterung beim Nachtfahrverbot zu wünschen. Dies würde das Konfliktrisiko mit dem übrigen Verkehr minimieren (Verkehrssicherheit) und die Transporte könnten schneller und effizienter durchgeführt werden.

	
	|_|

	2. Sind Sie mit der Aufhebung der 50 t-Regelung auf Autobahnen einverstanden (Art. 79 Abs. 3 E-VRV)?

	
	|X| JA 
	|_| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
     

	
	|_|

	3. Sind Sie damit einverstanden, dass die Zustimmung des ASTRA zum Befahren der Nationalstrassen in vereinfachter Form («Streckenliste») erfolgen kann (Art. 79 Abs. 5 E-VRV)?

	
	|X| JA 
	|_| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
     

	
	|_|






	4. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrten der Zollbehörden vom Sonntags- und Nachtfahrverbot ausgenommen sind (Art. 91a Abs. 1 Bst. d E-VRV)?

	
	|X| JA 
	|_| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
     

	
	|_|


	5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Transport von lebenden Tieren vom Sonntags- und Nachtfahrverbot ausgenommen ist (Art. 91a Abs. 1 Bst. h E-VRV)?

	
	|X| JA 
	|_| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
     

	
	|_|

	6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Ausnahme für Schnittblumen auf alle leicht verderblichen Güter ausgedehnt wird (Art. 91a Abs. 1 Bst. i E-VRV)?

	
	|X| JA 
	|_| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
     

	
	|_|

	7. Sind Sie damit einverstanden, dass die Ausnahme für Raupenfahrzeuge auf weitere Anwendungsfälle ausgedehnt wird (Art. 91a Abs. 1 Bst. kbis E-VRV)?

	
	|_| JA 
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|X| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
Die Definition "…zur Versorgung von Örtlichkeiten abseits befahrbarer Strassen." ist im Vollzug kaum umzusetzen. Diese Bestimmung öffnet dem Freizeit- und Spassverkehr Tür und Tor, sei dies mit Quads, ATVs oder Schneemobilen. Der Verwendungszweck muss daher sehr eng formuliert werden.

	
	|_|

	8. Sind Sie damit einverstanden, dass die Ausnahme für Nachtbaustellen von einer bewilligungspflichtigen in eine generelle Ausnahme überführt und neu formuliert wird (Art. 91a Abs. 1 Bst. o E-VRV)?

	
	|X| JA 
	|_| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
     

	
	|_|


	9. Sind Sie mit der Erweiterung der Ausnahme auf Fahrten zur Pflege des öffentlichen Raums einverstanden (Art. 91a Abs. 1 Bst. o E-VRV)?

	
	|X| JA 
	|_| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
     

	
	|_|

	10. Sind Sie mit der Neuregelung der Leerfahrten im Rahmen von Artikel 92 VRV einverstanden (Art. 92 Abs. 1 und 1bis E-VRV)?

	
	|_| JA 
	|X| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
Wir erachten das Zeitlimit von höchstens 30 Minuten als zu kurz und würden 60 Minuten als zeitgemäss beurteilen (effizienter Einsatz vom Fahrpersonal, Planung, Einhaltung ARV, etc.)

	
	|_|

	11. Sind Sie mit der Aufhebung des Artikels 94 VRV bezüglich der verbotenen motorsportlichen Veranstaltungen und den Ausnahmen einverstanden (Art. 94 E-VRV)?

	
	|X| JA 
	|_| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
     

	
	|_|

	12. Sind Sie mit der Aufhebung der Sonderregelungen für Rennen der Formel-E einverstanden (Art. 95 Abs. 5 E-VRV)?

	
	|X| JA 
	|_| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
     

	
	|_|


	13. Sind Sie damit einverstanden, dass das ASTRA Weisungen im Zusammenhang mit der Bewilligung von motorsportlichen Veranstaltungen erlassen kann (Art. 95 Abs. 5 E-VRV)?

	
	|X| JA 
	|_| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
     

	
	|_|

	14. Sind Sie mit dem Inkrafttreten der Neuregelung per 1. Juni 2026 einverstanden?

	
	|_| JA 
	|X| NEIN 
	|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen / Änderungsantrag:
Wir schlagen ein Inkrafttreten per 1. Januar 2027 vor, da ansonsten sämtliche Dauerbewilligungen während der Laufzeit angepasst werden müssen.

	
	|_|
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